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systematischen Steuerhinterzie-
hung sowie eine Beschlagnahme
des durch illegalen Geld- und Ei-
gentumserwerb erwirtschafteten
Einkommens nicht eine wirksame-
re Kontrolle der Yakuza bewirken
könnten4. Die in letzter Zeit in Ja-
pan  deutlich sichtbar werdende
Kooperation von einigen Finanz-
und wirtschaftsunternehmen5 mit
Yakuza Organisationen läßt den auf
klassische Kriminalität der Yakuza
abzielenden Anwendungsbereich
des neuen Gesetzes als Neben-
kriegsschauplatz erscheinen.

3. Ob bei ihrem massenhaften
Einsatz als gewalttätige Streikbre-
cher oder als »zivile« Schutztruppe
für rechte Politiker oder umstritte-
ne Staatsbesuche6, die nationalisti-
schen und antiliberalen Ziele der
Yakuza waren nicht selten iden-
tisch mit denen von Mitgliedern
der Regierungspartei. Ob bei An-
griffen auf die linke Lehrergewerk-
schaft, auf Journalisten, oppositio-
nelle Politiker oder Intellektuelle,
die ungebrochene Tradition rechts-
radikaler Gewalt, die sich  mit dem
Yakuza Namen verbindet, findet im
neuen Gesetz weder Erwähnung
noch Einschränkung.

4. Vehemente Japankritiker7 un-
terstellen, etwas pointiert ausge-
drückt, daß Tokios Straßen deshalb
so sicher seien, weil sich Polizei
und Yakuza die Arbeit teilen wür-
den. Die Polizei ignoriere die ille-
galen Geschäfte der Yakuza. Bei
der Aufklärung von Schwerkrimi-
nalität gäbe es aber Zusammenar-
beit mit den Yakuzabossen (oya-
bun). Massenhafte Kriminalität auf
der Straße werde von den Unter-
weltorganisationen unterdrückt.
Was auf den ersten Blick als eine
verwegene Mutmaßung über Japans
geringe (Straßen- und Gewalt-) Kri-
minalität erscheinen mag, bekommt
bei genauerer Betrachtung der hi-
storischen Entwicklung der Yakuza
und ihrer Verwurzelung in der Tra-
dition  des großstädtischen Ge-
meindelebens (z.B.: in der lokalen
Feuerwehr) eine gewisse Plausibi-
lität.

Die Strafverfolgungskampagne
macht nach Ansicht von Kritikern
ein Anwachsen der wildwüchsigen
Straßenkriminalität wahrscheinlich.
Die Überschneidung der Interessen
von Polizei- und Unterwelt hat bis-
her die Verwendung von Schußwaf-
fen in Japan nahezu völlig auf un-

terweltsinterne Konflikte be-
schränkt. Wenn Yakuza Mitglieder
nun in Zukunft individuell ohne die
rigide Disziplin der Organisation
operieren, könnten sich die Verfüg-
barkeit und der Stellenwert von
Schußwaffen schnell nachteilig
verändern. Ähnliches gilt für den
Handel mit Heroin, der in Japan
momentan kein kriminalpolitisches
Problem ist. Werden die Mitglieder
in den Untergrund gezwungen, so
könne man nicht auf die Hilfe der
Oyabun rechnen. Darüber hinaus
stellen sich auch noch andere Fra-
gen: Wer wird durch die »Entmie-
tung« und den Abriß von gerade
noch erschwinglichem Wohnraum
Platz für Investitionsobjekte (die
Yuppie »mansions«) schaffen? Wer
wird bei Aktionärsversammlung
aufmüpfige Kleinaktionäre zum
Schweigen bringen? Wer wird die
Sex worker für das gigantische
Amüsierwesen aus den armen
Nachbarländern anwerben, ins
Land einschleusen und im Land
einschüchtern? Wer wird die Sex-
tours ganzer Firmenabteilungen
nach Bangkok, Manila und Taiwan
organisieren und vor Ort betreuen?
Wer soll als »bodyguard« für rechte
Politiker fungieren? Kriminalsozio-
logen wie Iwai, H. vermuten,  daß
die Yakuza ihre illegalen Aktivitä-
ten hinter der Fassade  legalisierter
Geschäftszweige verbergen
werden8. Ob die Kontrolle solcher
Fassaden durch die Strafverfolger
die Aufmerksamkeit der in- und
ausländischen Öffentlichkeit von
reichen der japanischen Gesell-
schaft dauerhaft auf bequeme ste-
reotype Bilder von Kriminalität und
identifizierbare Bösewichter, die die
Anstecknadel ihrer Unterweltorga-
nisation  auch noch am Anzugsre-
vers tragen, umlenken kann, muß
abgewartet werden.
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Anmerkungen:

1) Allerdings ist dies vorwiegend be-
schränkt auf den Vertrieb von Auf-
putschmitteln. Yakuza halten im
Unterschied zu Mafia und Triaden

ihr eigenes Land, Japan, prinzipiell
frei von Narkotika und damit auch
von den Begleitproblemen der sog.
Rauschgiftkriminalität.

2) Diese sind im öffentlichen Leben,
im Schul- und Universitätssystem,
auf dem Arbeitsmarkt und bei der
Eheschließung einer massiven
strukturellen Benachteiligung aus-
gesetzt. Die in offizieller Sprachge-
bung burakumin genannten Japaner
sind auch heute noch in bestimm-
ten Wohngebieten vor allem in
Westjapan – wo auch die Schwer-
punkte der Yakuza Organisationen
zu finden sind – ghettoisiert.Als
Nachkommen der historischen
»Ausgeschlossen-Kaste«, die u.a.
mit der Tötung von Tieren und der
Verwertung von Fleisch, Häuten
etc.  zu tun hatte, zählen sie und die
in Japan lebenden Koreaner und
Chinesen (als Nachkommen der
verschleppten Zwangsarbeiter) zu
einer millionenstarken »unsichtba-
ren« Minderheit.

3) z.B.: Hoshino, K. (1988) Òrgani-
zed crime and its origins in Japan'
Paper presented to the 40th Annual
Meeting of the American Society
of Criminology: Chicago; Miyaza-
wa, K. in: Kühne, H./Miyazawa. K.
(1991) Kriminalität und Krimina-
litätsbekämpfung in Japan (2. Auf-
lage) Wiesbaden.

4) So z.B.: Seiji lishiba im Asahi
Shimbun.

5) Aktuell das große Transportunter-
nehmen Sagawa Kyubin. 

6) z.B.: zur Sicherstellung des 1960
geplanten und aufgrund der öffent-
lichen Gegendemonstrationen nie
zustande gekommenen Besuch von
U.S. Präsident Eisenhower war der
Einsatz von 20 000 Yakuza ge-
plant.

7) van Wolferen, K. (1989) The Enig-
ma of Japanese Power. Macmillan:
London.

8) zitiert in »Police Drive Yakuza to a
Life of Respectability« in Asahi
Evening News  6.3.1992

Der andere 
Sicherheitsbericht
Das Wiener Institut für Rechts- und Kriminalsozio-
logie hat einen Sicherheitsbericht der Bundesre-
gierung um eine weitere, eigene Studie vervoll-
ständigt. Herausgekommen ist ein »anderer« 
Sicherheitsbericht.

Arno Pilgram

ÖSTERREICH

Schon 1988 trat das Wiener In-
stitut für Rechts- und Kriminal-

soziologie an den Bundesminister
für Inneres heran, das 20. Erschei-
nen des Sicherheitsberichts der
Bundesregierung zum Anlaß zu
nehmen, den Bericht durch einen
sozialwissenschaftlichen Ergän-
zungsband zu vervollständigen und
aufzuwerten. Nun ist nach großen
Verzögerungen sowohl der Sicher-
heitsbericht 1990 zumindest mit ei-
ner Kurzfassung der sozialwissen-
schaftlichen Studie erschienen, als

auch dieselbe vollständig in Buch-
form: G. Hanak/A. Pilgram »Der
andere Sicherheitsbericht«. Damit
ist keine Negation des Berichts der
Bundesregierung gemeint, doch
wird auf eine ungewohnte soziolo-
gische Lesart kriminal- und rechts-
pflegestatistischer Daten ange-
spielt.

Die Ergebnisse sehr gerafft: Es
gibt – grob gesprochen – drei Ty-
pen von Problemen, die an Polizei
und Strafjustiz herangetragen wer-
den: 
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– Konfliktfälle, 
– Unfälle und 
– Schadenfälle; 

oder in Beschwerdeform gespro-
chen: 
– »jemand macht (mir) Schwierig-

keiten«, 
– »jemand ist an (m)einem Un-

glückschuld«, 
– »es ist (mir) etwas weggenom-

men/beschädigt worden (unklar
durch wen!)«. 
In der langfristigen Entwicklung

ist (mit kleineren Schwankungen)
in Österreich die Anzahl der Be-
schwerden des ersten und zweiten
Typs eher rückläufig und steigen
allein Beschwerden vom Typ der
»Verlustanzeigen« stark an. 

In diesen unterschiedlichen Ent-
wicklungsverläufen spiegeln sich
wichtige gesellschaftliche Verände-
rungen: 
– »Konflikte« werden anders aus-

getragen. Es ist nicht mehr so
selbstverständlich, die »Obrig-
keit« im privaten Streit zuhilfe
zu rufen. Diese findet es ihrer-
seits nicht leicht, in privaten
Konflikten strafrechtlich-legali-
stisch zu entscheiden. 

– »Unfälle« mit geringem Ver-
schulden sind sukzessive entkri-
minalisiert worden. Die Scha-
densregelungen sind dank des
guten Versicherungssystems re-
lativ unproblematisch. 

– »Schadensfälle« hingegen häu-
fen sich parallel zur massenhaf-
ten Vermehrung beweglichen

Vermögens, was den Vermö-
gensrechtsschutz aktualisiert, die
Polizei aber diesbezüglich über-
fordert. Zugleich gibt es mehr
und mehr Zugang zu Versiche-
rungsschutz, gebunden an die
Strafanzeige. Diebstahlsanzeigen
sind heute ferner billiger als Ver-
lustanzeigen. 
Die Sicherheitsentwicklung stellt

sich also differenziert dar. Die in
Summe zunehmenden Strafanzei-
gen indizieren keinen generellen
Sicherheitsverlust. Wie bisher wer-
den auch in Hinkunft vor allem
Schadenfallanzeigen steigen und
(damit in Zusammenhang) die Auf-
klärungsziffern weiter sinken. An
diesen Größen kann die »innere Si-

cherheit« nicht ge-
messen werden
und soll Kriminal-
politik nicht aus-
gerichtet sein.
Worauf es an-
kommt, ist: 
– in »Konflikt-

fällen« die Qua-
lität der polizei-
lichen
Intervention vor
Ort, die Er-
reichbarkeit des
Notrufs, die Ge-
schwindigkeit
der Reaktion,
die Entschär-
fung der Situa-
tion, die Vorbe-
reitung
allenfalls not-
wendiger recht-
licher Streit-

klärung; 
– in »Unfällen« die Vermeidung

schon durch Technoprävention,
die Durchsetzung der Sicher-
heitsregeln im Verkehr, die zivil-
rechtsrelevante Verschuldens-
klärung; 

– in »Schadenfällen« das Auffin-
den des Verlorenen, dessen
Zuordnung zum Besitzer (Identi-
fikationssysteme), die Durch-
setzung persönlicher Sicherheits-
vorsorge und des Versicherungs-
schutzes. (Nur über
Sicherheitskostenwahrheit für
den privaten Reichtum wird das
notwendige Maß persönlicher
Verantwortung erreicht werden.) 
Über derartige Leistungen der

Sicherheitspolitik findet sich im
traditionellen Sicherheitsbericht

nichts. Der ist unglücklich fixiert
auf Täterermittlung und gerichtli-
che Täterbehandlung. 

»Der Andere Sicherheitsbericht«
versucht zum einen, nicht zuletzt
anhand einer Studie über Polizeiin-
terventionen,  deren Qualität zu be-
werten. Zum anderen wird dem
Verhältnis zwischen privater mate-
rieller Interessen und Vermögenssi-
cherung und Polizei- bzw. Justiz-
einschaltung nachgegangen: 
– Die Mobilisierung polizeilicher

Interventionen hat verschieden-
ste Gründe. »Kriminelle« Ereig-
nisse sind nicht der häufigste
Aufforderungs- und Einsatz-
grund für die Polizei. Die Anfor-
derungen an die Beamten, in un-
klaren Krisensituationen rasch
und richtig zu entscheiden, sind
hoch. Die technischen, sozialen
und bürokratischen Ordnungslei-
stungen der Sicherheitsorgane
sind erstaunlich vielfältig. In die
»Erfolgsstatistik« geht jedoch
nur die Kriminalanzeige und der
ermittelte Täter ein. Dennoch ist
das Interesse der Polizei keines-
wegs nur auf »Kriminalisie-
rung«, auf strafrechtliche Inter-
pretation von Vorfällen gerichtet.
De-Eskalation und Schlichtung
von Konflikten kann beobachtet
werden. 

– Die Strafanzeige bei Vermögens-
schäden ist ein verbreitetes und
zugleich ziemlich untaugliches
Mittel. Es wird von potenten Ge-
schädigten (z.B. großen Wirt-
schaftsorganisationen) nur unter
strategischen Gesichtspunkten
und flankierend zu zivilrechtli-
chen Maßnahmen und zu Absi-
cherungsmaßnahmen anderer Art
(Versicherungen) eingesetzt. So-
zial benachteiligt sind Opfer von
Vermögensdelikten, die keine
rechtlichen Alternativen zur
Strafanzeige und keinen Versi-
cherungsschutz genießen. Dieser
ist im Wirtschaftsbereich fast
komplett und in manchen Berei-
chen bereits weit über soziale
Mittelschichten hinaus im Wach-
sen begriffen. Mit der Zahl der
Einbruchs-, Haushalts- oder Kfz-
Kaskoversicherten sinkt die Dun-
kelziffer. Die registrierte Vermö-
genskriminalität steigt und ist
zunehmend versicherungskom-
pensiert. (So waren, um ein Zah-
lenbeispiel zu nennen, 1975 67
Prozent, 1990 aber schon 87 Pro-

zent der Firmeneinbruchsschäden
versicherungsgedeckt.) 

– Was vor den Strafgerichten ab-
gehandelt wird, ist immer weni-
ger repräsentativ für die ange-
zeigte Kriminalität und von
geringem Belang für die Scha-
densbewältigung. Es werden zu
immer weniger angezeigten Vor-
fällen Täter verfolgt, es wird im-
mer selektiver verfolgt und mehr
und mehr an Verfahren einge-
stellt. Hängen bleiben im
gerichtlichen Strafverfolgungs-
system vor allem sozial benach-
teiligte Personen mit ungünsti-
gen sozialen Aussichten. Zur
Verbesserung der Gerichtslei-
stungen ist eine stärkere Scha-
densausgleichsorientierung ge-
genüber den Geschädigten und
eine stärkere soziale Kompensa-
tionsorientierung gegenüber den
Beschuldigten nötig. 
Über diese Materie hinaus enthält

»der andere Sicherheitsbericht«
noch eine Reihe von anderen inter-
essanten Ergebnissen, z.B. einen in-
ternationalen Vergleich (Kriminalität
und Strafverfolgung in Österreich,
der BRD, Schweden und England
während der letzten drei Jahrzehnte),
eine regional differenzierte Betrach-
tung der polizeilich registrierten
Straftaten und der gerichtlichen Be-
handlung von Straftätern und eine
Bewertung der Strafenpolitik an
ihrem Erfolg sowie eine erste öster-
reichische Rückfallstatistik.

Dr. Arno Pilgram ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für

Rechts- und Kriminalsoziologie in
Wien und Mit-Herausgeber dieser

Zeitschrift

Erläuterungen:

Anzeigen je 100.000 der Bevölkerung
* »Unfälle«: alle Anzeigen wegen

fahrlässiger Tötung, Körperverlet-
zung, Gefährdung der körperlichen
Sicherheit

* »Konflikte«: alle Anzeigen wegen
Delikten gegen die Person im wei-
testen Sinn, plus alle sonstigen An-
zeigen gegen bekannte Täter (vor
1978 inklusive, danach ohne La-
dendiebstähle) 

* »Schadenfälle«: alle Anzeigen ge-
gen Unbekannt wegen Vermö-
gensdelikten
(vgl. Hanak/Pilgram: Der andere
Sicherheitsbericht. S. 1221!) 

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1992-3-15 - Generiert durch IP 216.73.216.119, am 30.01.2026, 05:54:10. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1992-3-15

